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Welche Rechte sind betroffen, wenn 
es um das Schaffen und 
Nachnutzen von Kunstwerken geht?
Open Access zu künstlerischen Inhalten



Open Access



aus: Berliner Erklärung über Open Access (2003)

https://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf
https://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf


“C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 

Li
ce

ns
e 

Sp
ec

tr
um

” 
by

 S
ha

dd
im

 (C
C

 B
Y)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_commons_license_spectrum.svg


Voraussetzungen für OA-Lizenzierung

• Welche Lizenz? CC BY oder CC BY-SA als „Free-Culture“-Lizenzen

• Urheberrecht ist restriktiv, v.a. zur Nutzung in der Öffentlichkeit, Verwertung 
von Bearbeitungen

• Wer nicht mehr Inhaber:in ausschließlicher Rechte ist, kann nicht frei/nach 
OA-Kriterien lizenzieren. Beispiele:

• wissenschaftliche Autorin lizenziert exklusiv einem Verlag, ihren Text zu 
drucken/online zu stellen;

• Materialien, die im Repertoire von VGen liegen



Voraussetzungen für OA-Lizenzierung

• In Arbeits- und Dienstverhältnissen oft implizite Rechteeinräumung → 
Vereinbarungen empfehlenswert

• Waren mehrere Menschen an der Schöpfung des Werkes beteiligt…

• so steht ihnen das Urheberrecht gemeinsam zu

• so entscheiden sie gemeinsam über Veröffentlichung

• so kann die Befugnis per vertraglicher Regelung an einzelne delegiert 
werden



Fremde Rechte, eigene Rechte



https://www.tarynsouthern.com/album

https://www.tarynsouthern.com/album
https://www.tarynsouthern.com/album


https://www.tarynsouthern.com/album

Input/Output

https://www.tarynsouthern.com/album
https://www.tarynsouthern.com/album


Urheberschaft – nie mehr Streit um Melodien?
Melodienhack von Riehl/Rubin (2020)

https://archive.org/download/allthemusicllc-datasets


Urheberschaft – nie mehr Streit um Melodien?
Melodienhack von Riehl/Rubin (2020)„We preserve 
blank 
spaces”

https://archive.org/download/allthemusicllc-datasets


Urheberschaft – nie mehr Streit um Melodien?

• Schere im Kopf wegen der Sorge um Plagiate?


• Melodie als Zahlenfolge, als kalte Tonkombinationen-Mathematik?


• Ein Musikwerk ist nicht nur Notenbild


• Arrangement und Sound bieten Schöpfungsspielräume


• Ästhetischer Gesamteindruck


• Menschen können Werke schaffen, die Computer zuvor geschaffen haben

Mehr auf iRights.info

https://irights.info/?p=29969


Urheberschaft – nie mehr Streit um Melodien?

• Schere im Kopf wegen der Sorge um Plagiate?


• Melodie als Zahlenfolge, als kalte Tonkombinationen-Mathematik?


• Ein Musikwerk ist nicht nur Notenbild


• Arrangement und Sound bieten Schöpfungsspielräume


• Ästhetischer Gesamteindruck


• Menschen können Werke schaffen, die Computer zuvor geschaffen haben

Mehr auf iRights.info

Schutz der geistigen 
Schöpfung

Schutz der Interpretation

https://irights.info/?p=29969


Brainstorming



Brainstorming

Wo entstehen Rechte?
Gemeinsames Schaffen

Bedingungen von Plattformen
Gemeinfreiheit

Lizenz vs. Hinweis …



Auf Bestehendem kreativ aufbauen
Zwischen Restriktion und Freiheit

Kopie 
Interpretation

Bearbeitung/Umgestaltung Benutztes Werk verblasst 
Parodie, Pastiche, Karikatur



Verwertungsgesellschaften und 
Open Access



https://irights.info/artikel/doppelt-berkreuz-die-gema-und-%20creative-commons/7144


§ 11 Verwertungsgesellschaftengesetz

https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/__11.html


Umsetzung durch die GEMA

Quelle: GEMA

https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musikurheber/Informationen/faq_verguetungsfreie_lizenzen.pdf
https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musikurheber/Informationen/faq_verguetungsfreie_lizenzen.pdf


kommerziell/nicht-kommerziell

• Auf eigener Website zum Download 
bereitstellen (gedacht für 
Eigenpromo)


• Dritte nutzen nicht-kommerziell auf 
Website – keine kostenpflichtigen 
Angebote erlaubt


• Verteilen von Benefiztonträgern


(laut GEMA-FAQ)

Freiheitsgrade

https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musikurheber/Informationen/faq_verguetungsfreie_lizenzen.pdf


VG und Open Access

• Abhängig vom Wahrnehmungsverhältnis: gesamter Katalog oder Wahlfreiheit?


• NK-Einschränkung ist restriktiver als das Open Access-Paradigma


• Partizipation bei gesetzlichen Vergütungsansprüchen



Persönlichkeitsrechte



Persönlichkeitsrechte

• Unterscheide Rechte Abgebildeter (sprich: bezogen auf den Inhalt, z.B. Recht am 
eigenen Bild) und Urheberpersönlichkeitsrecht

• Persönlichkeitsrechte sind keine Frage von (freien) Urheberrechtslizenzen

• Aber: für Abgebildete muss in der Regel klar sein, inwiefern die Veröffentlichung erfolgt

• Unterschiedliche Grundlagen für Veröffentlichung:

• Einwilligung (widerruflich)

• Vertrag mit Ausübenden (nicht frei widerruflich)

• Personen des öffentlichen Lebens etc. → berechtigte Interessen



Motiv 

Einsatz

Portrait Interview Alltag innerhalb 
der Einrichtung, 
Ausflüge

Gruppenfoto Bühnen-
geschehen bei 
Aufführungen

Publikums-
geschehen*

Aufbewahren im 
eigenen Archiv

Aushängen in 
eigenen 
Räumlichkeiten

nicht einschlägig

Weitergabe an 
(lokale) Presse

Veröffentlichung 
auf der 
Homepage

Veröffentlichung 
auf Social Media **

Werbe-
materialien, 
Broschüren

Beispielskonstellation: Fotos von Jugendlichen verwenden 
und veröffentlichen — wann benötigen wir eine Einwilligung?

Einwilligung für 
Verwendung/
Veröffentlichung in 
aller Regel erforderlich

Ob eine Einwilligung 
erforderlich ist, hängt 
besonders von der 
Einzelkonstellation ab

Verwendung des Fotos 
in der Regel gesetzlich 
erlaubt

* Gesamtereignis steht im 
Vordergrund und nicht einzelne 
Personen

** Vorsicht insbesondere bei 
kleinen Kindern 
(Eingriffsschwere bei Social 
Media/Gesichtserkennung)
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→ Mehr hierzu auf iRights.info

https://irights.info/artikel/persoenlichkeitsrechte-bei-fotos-teil-1-einwilligungen-einholen/30514
https://irights.info/artikel/persoenlichkeitsrechte-bei-fotos-teil-1-einwilligungen-einholen/30514
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